
Ordnungsmäßigkeitsprinzipien

Ordnungsmäßigkeitsprinzipien:
rechtlich vorgeschriebene einheitli
che Leitung und Organisation des 
Arbeitsablaufs zur Gewinnung und 
Weiterleitung von Informationen im 
Rahmen von —► Rechnungsführung 
und Statistik. Zu den Prinzipien der 
Ordnungsmäßigkeit zählen u. a.: Der 
wahrheitsgetreue und revisionsfähige 
Nachweis der Daten. Die wahrheits
getreue Berichterstattung. Die Siche
rung der Daten gegen widerrechtliche 
Veränderungen, Verlust und un
erlaubte Verwendung.
Die konsequente Durchsetzung der O. 
ist Grundvoraussetzung für eine hohe 
Aussagekraft von Rechnungsführung 
und Statistik und gleichzeitig wichti
ges Mittel zum Schutz und zur Meh
rung des Volkseigentums. Für die 
meisten —► Finanzdelikte ist eine 
Durchbrechung der O. charakteri
stisch. Die Kenntnis der O. erleich
tert, kriminelle Abweichungen fest
zustellen und für die Aufdeckung und 
Aufklärung von Finanzdelikten nutz
bar zu machen.

Ordnungsstrafe: Art der Sanktion bei 
Begehung von -> Ordnungswidrig
keiten. Die O. wird in einem Ord
nungsstrafverfahren von den dafür 
zuständigen Organen ausgesprochen. 
Sie kann von 10,— bis 500,— Mark 
betragen. Bei bestimmten vorsätz
lichen Ordnungswidrigkeiten ist eine 
gesetzliche Androhung bis 
1000,— Mark zulässig. Die Vorausset
zungen dafür regelt das Gesetz zur 
Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten.
Außer der O. als Ordnungsstrafmaß
nahme kann in Rechtsvorschriften 
der Verweis vorgesehen werden.

Ordnungswidrigkeit: schuldhaft be
gangene Rechtsverletzung, die in 
einer gesetzlichen Bestimmung aus
drücklich als solche bezeichnet wird. 
Sie bringt eine Disziplinlosigkeit zum

Ausdruck und erschwert die staat
liche Leitungstätigkeit oder stört die 
Entwicklung des sozialistischen Ge
meinschaftslebens, verletzt jedoch 
die Interessen der sozialistischen Ge
sellschaft oder einzelner Bürger nicht 
erheblich und ist deshalb keine Straf
tat.

Ordnung und Sicherheit: ein durch 
die Erfordernisse der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und des 
Übergangs zum Kommunismus be
dingtes System gesellschaftlicher 
Verhältnisse, deren ständige Gestal
tung, Entwicklung und Vervoll
kommnung die Gewährleistung des 
zuverlässigen Schutzes der Staats
und Gesellschaftsordnung und ihrer 
verfassungsmäßigen Grundlagen 
zum Ziele hat und die Entfaltung der 
sozialistischen Lebensweise und des 
Zusammenlebens der Bürger sowie 
Rechtssicherheit und Gesetzlichkeit 
fördert.
Marx charakterisierte Regel und Ord
nung als ein unentbehrliches Moment 
jeder Produktionsweise, die gesell
schaftliche Festigkeit annehmen soll, 
als Form ihrer gesellschaftlichen Be
festigung, die ihr Stabilität und Be
stand verleiht. Davon ausgehend sind 
O. Grundbedingungen für die Ent
wicklung, Festigung und Gestaltung 
der sozialistischen Gesellschaftsver
hältnisse in ihrer Gesamtheit und im 
einzelnen. O. durchdringen und be
einflussen alle Bereiche des sozialisti
schen Produktions- und Reproduk
tionsprozesses. Die Gewährleistung 
von O. ist deshalb Bestandteil der 
Leitungstätigkeit in allen Bereichen. 
Sie ist ein geplanter und zielstrebig 
geleiteter Prozeß und stellt zugleich 
hohe Anforderungen an das Verhal
ten aller Mitglieder der sozialistischen 
Gesellschaft. Das kommt z. B. in der 
Bewegung für vorbildliche Ordnung 
und Sicherheit in den Betrieben und 
Wohngebieten zum Ausdruck. Als
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